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Amtlicher Theil.
bervrdnungen und Mittheilungen der Behörden in den Schutzgebieten.

Dar-es-Saläm, den 4. November 1893.

Verordnung des Kaiserlichen Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die
Erhebung einer Erbschaftsstener und die Negelung von Nachlässen Farbiger.

81.
Jeder Todesfall Farbiger ist, wenn ein Nachlaß vorhanden ist, dem Bezirlsamit zur Anzeige zu

bringen. Verpflichtet zu dieser Anzeige sind die Angehörigen des Verstorbenen und in Ermangelung solcher
die Mitbewohner des Hauses.

82.
Bei jedem Erbfall hat der Bezirksamtmann von Amtswegen in summarischer Weise die Höhe des

Nachlasses festzustellen und, wenn derselbe auf Erben der ersten Klasse übergeht, zwei Prozent von dem
Verthe des Nachlasses nach Abzug der Schulden, in allen übrigen Fällen fünf Prozent als Erbschaftssteuer
zu erheben. Erhebt der Erbe gegen die Festsetzung der Höhe des Nachlasses Widerspruch, so ist eine
genauc Ermittelung anzustellen.

. 3.
Wenn der Erbe oder ein Gläubiger des Nachlasses es beantragt, hat der Bezirksamtmann die

Regelung der Hinterlassenschaft in die Hand zu nehmen. In diesem Falle werden an Stelle der Erbschafts-
sieuer steis fünf Prozent der vorhandenen Altivmasse vor Abzug der Schulden als Gebühr für die Nachlaß-
regulirung erhoben.


